
Wie haben Sie Le Pré
Catalan kennen gelernt ?

RESERVIERUNGSVERTRAG
2008

➤ Bitte zurüch an : CAMPING LE PRE CATALAN - Route de ST Laurent de la Salanque 66420 LE BARCARES

✆ Fax E-mail

NAME

ZAHLUNG

Aufenthalt gesamt

Anzahlung: Gesamtpreis / Total x 25 %

Reservierungsgebühr 25 €+

Rücktrittsversicherung (freigestellt)
total x 3%
Minim 9 €

ja +

zu überweisender GESAMTBETRAG =

SCHECK

Ich bin über 18  und erkläre
hiermit, dass ich die folgenden
wichtigen Anmerkungen und die
umseitigen Allgemeinen
Geschäftsbedingungen zur
Kenntnis nehme und akzeptiere

Vorname Geburtsdatum

nein

CHEQUE VACANCES POSTANWEISUNG

VISA, Euro/master N°

(Empfänger)  «Camping Le Pre Catalan»

DATUM & UNTERSCHRIFT

Land

AANKUNFTSDATUM
nach 12 U

ABREISEDATUM
vor 12 U

Stellplatz
Zelt
(Maße)

Stromanschluss

Stellplatz
Caravan
(Maße)

Stellplatz
Klappcaravan
(Maße)

Stellplatz
Wohnmobil
(Maße)

1. und 2. Kategorie
VERBOTEN

AUFLISTUNG MITREISENDE

TIER

STELLPLATZ

AANKUNFTSDATUM 
nach 15 U

ABREISEDATUM
vor 10 U

MIETOBJEKTE

Postleitzahl

PKW
Kennzeichen

CLASSIQUE
4/5 PERS.

LAURIER ROSE
4/5 PERS.

AMANDIER
4/5 PERS.

MIMOSAS
4/5 PERS.

TAMARIS
4/5 PERS.

ACACIAS
4/6 PERS.

Name Vorname

Straße

Stadt

Kühlschrank
(nach Verfügbarkeit)

Gültig bis die 3 letzten Ziffern auf der Kartenrückseite



WICHTIGE ANMERKUNGEN

RESERVIERUNGSBEDINGUNGEN

• Aufnahmekapazität der Mobilheime beträgt 4
oder 5 Pers. und ist einzuhalten.
(Erwachsene, Kinder und Babys eingeschlossen).

• Im Juli und August läuft die Mietdauer von
15 h bis 10h. Im Mai, Juni und September
sind Anreise- und Abreisetage freigestellt
(mindestens 2 Nächte).

• Am Ankunftstag sind die Stellplätze ab 12
Uhr verfügbar. Abreise vor 12 Uhr.

• Die Direktion übernimmt keine Haftung für
Diebstahl oder Verlust.

• Hunde müssen auf dem Campingplatz
unbedingt angeleint sein. Tätowierung und
gültige Impfbescheinigung vorgeschrieben.
Hunde der 1. und 2. Kategorie sind verboten.

• Pro Mobilheim ist nur ein Hund zugelassen.
• Im Juli und August ist eine Anreise nach 22

Uhr nicht möglich. Für Mai, Juni und
September können Sie bei uns anfragen.
Wir  bitten Sie, uns jede verspätete Anreise
rechtzeitig mitzuteilen.

• Schwimmbadbenutzung in Bermudas und
Shorts ist strengstens verboten.

• Das Tragen des Sicherheitsarmbands ist
innerhalb des Campingplatzes vorgeschrieben.

• Grillen mit Holzkohlenfeuer ist strengstens
verboten.

• Bettwäsche ist in den Mietobjekten
vorgeschrieben (wird nicht gestellt).
Reinigung nicht inbegriffen.

• Nur 1 Fahrzeug ist pro Mietplatz zugelassen.
• Minderjährige haben nur in Begleitung der

Eltern Zutritt zum Campingplatz.

RÜCKTRITTSVERSICHERUNG
I – VERSICHERUNGSLEISTUNGEN
A – Rücktritt / Abbruch / Verspäteter Reiseantritt –
Art. 3 und 4 der Allgemeinen
Versicherungsbedingungen 09/2003 Ereignisse, die
eine Versicherungsleistung nach sich ziehen: 
a – Schwere Erkrankung, Unfall oder Todesfall: 
• des Versicherungsnehmers oder jeder anderen,
ausdrücklich in der Reservierungsbuchung genann-
ten Person, seines Ehepartners (bzw. jeder anderen
in eheähnlicher Gemeinschaft mit ihm lebenden
Person), 
• seiner Vorfahren oder Nachkommen in direkter Linie,
• seiner Brüder oder Schwestern, 
• seiner Schwiegersöhne oder -töchter, 
• seiner Neffen oder Nichten (nur im Todesfall), 
• seines Vertreters bei freiberuflich Tätigen (voraus-
gesetzt, der Vertreter wurde vor Abschluss der
Versicherung bestimmt). 
b – Beträchtliche Schäden an den Gebäuden des 
Versicherungsnehmers, sei es an Geschäfts- oder
Privaträumen, am Haupt- oder Zweitwohnsitz, und
zwar infolge von Feuer, Explosion, Wasserschäden
oder Diebstahl innerhalb von 48 Stunden vor
Reiseantritt oder während der Abwesenheit, so dass
zur Instandsetzung der Räume die Anwesenheit des
Versicherungsnehmers vor Ort während der ursprün-
glich vorgesehenen Abwesenheit erforderlich ist. 
c – Schwere Schäden am Kraftfahrzeug des
Versicherungsnehmers infolge eines Unfalls inner-
halb von 48 Stunden vor Reiseantritt, so dass der
Versicherte sein Fahrzeug nicht benutzen kann. 
d – Änderung der Urlaubszeiten durch den
Arbeitgeber des Versicherungsnehmers, und zwar

den Zeitraum der Buchung betreffend und nachdem
der Urlaub bereits gebucht wurde. 
e – Entlassung des Versicherungsnehmers (oder
seines Ehepartners) unter der Voraussetzung, dass
er erst nach Buchung des Aufenthalts von der
Entlassung Kenntnis erhielt. 
f - Versetzung des Versicherungsnehmers (oder sei-
nes Ehepartners) auf Initiative des Arbeitsgebers
und mit der Folge eines damit zusammenhängen-
den Wohnungswechsels unter der Voraussetzung,
dass der Versicherungsnehmer erst nach Buchung
von seiner Versetzung Kenntnis erhielt. 
II – ART UND HÖHE DER VERSICHERUNGSLEISTUNGEN
Leistung A: Rücktritt / Abbruch / Verspäteter
Reiseantritt – Art. 3 der Allgemeinen
Versicherungsbedingungen 09/2003 Bei
Reiserücktritt ersetzt CORNHILL FRANCE die dem
Eigentümer oder seinem Stellvertreter gemäß den
Konditionen der ursprünglichen
Reservierungsbuchung zu zahlenden oder bereits
entrichteten Beträge. Bei Abbruch oder verspäte-
tem Reiseantritt ersetzt CORNHILL France pro rata
temporis die berechneten und nicht in Anspruch
genommenen Leistungen (unter der Voraussetzung,
dass sie bereits bezahlt wurden). Keinesfalls erstat-
tet werden die Versicherungsprämie, die eventuell
anfallenden Kosten für schriftliche Unterlagen, nicht
in der Prämienberechnung enthaltene Kosten und
Leistungen. Bei Rücktritt, Abbruch oder verspäte-
tem Reiseantritt wird pro Schadensfall ein
Höchstbetrag von € 3.800, inkl. Mwst. angesetzt
(siehe Anhang 09/2003).

• Gültig ist nur der sorgfältig ausgefüllte
Vertrag, da er die für die Reservierung
nötigen Informationen beinhaltet.

• Die Leitung des Campingdorfes haftet in
keinem Fall für Verlust von persönlichem
Besitz, Verletzungen von Feriengästen oder
Schäden an deren Besitztümern während
des Aufenthalts.

• Die Anzahlung (25 % des Aufenthaltspreises)
ist mit dieser Reservierung zu leisten.

• Voor Mietobjekte, der Restbetrag muss dem
Campingdorf unbedingt spätestens 30 Tage
vor Anreise überwiesen werden, sie erhalten
dann eine Quittung über diese Überweisung.

• Wenn die Anzahl der Personen bei Anreise
(oder während des Aufenthalts) von der
ursprünglich vorgesehenen abweicht, wird
sofort eine Korrektur  vorgenommen.

• Wenn sich der Aufenthalt aus irgendeinem
Grund verkürzt, verbleibt dem Campingdorf
der Gesamtpreis für das Mietobjekt.

• Die Reservierung bleibt 24 Stunden über das
vorgesehene Anreisedatum hinaus
bestehen. Nach Ablauf dieser Frist wir die
Reservierung nichtig und die geleisteten
Zahlungen bleiben im Eigentum des
Campingdorfes.

• Voor Mietobjekte, die Reservierung wird an
Ihrem Anreisetag ab 15 Uhr wirksam und
endet am Abreisetag vor 10 Uhr.

• Voor Stellplatz, die Reservierung wird an
Ihrem Anreisetag ab 12 Uhr wirksam und
endet am Abreisetag vor 12 Uhr.

• Im Falle einer Annullierung innerhalb von
zwei Monaten vor dem Anreisetag werden
geleistete Anzahlungen nicht zurückerstattet.
Bei Einhaltung der Mindestfrist werden die
Anzahlungen abzüglich einer
Bearbeitungsgebühr zurückerstattet. 

• Ein reservierung ist personengebunden und
kann keinesfalls untervermietet werden.

• Im Falle eines Rechtsstreits liegt die
Zuständigkeit ausschließlich beim Gericht
des Departements, in dem die Reservierung
registriert wurde.

• Jeder Mieter verpflichtet sich, für die
Einhaltung aller Vorschriften der
Campingdorf-Ordnung durch alle bei ihm
wohnenden und seiner Verantwortung
unterstehenden Personen zu sorgen.

• Das Campingdorf erhält die Rechte an allen
Fotos, auf denen Sie eventuell abgebildet sind,
und kann sie zu Werbezwecken verwenden.

• die Versicherung zivilrechtliche Haftung ist
zwingend


